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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Dentistengesetz geändert wird; 

Begutachtung 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales übermittelt 25 Exemplare des im 

Betreff genannten Gesetzesentwurfes samt Vorblatt, Erläuterungen und 

Textgegenüberstellung sowie einen Verteiler der zur Stellungnahme eingeladenen 

Institutionen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Begutachtungsfrist am 20. Oktober 1998 endet. 

Für die Ri�eit � I j 

der Ausfe ��iP.\\w\ 

Für die Bundesministerin 
MICHTNER 
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\ .--,;xi' � r�/v, 
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Dentistengesetz geändert wird; 

Begutachtung 

Bundeskanzleramt-Präsidium * BKA-Verfassungsdienst, Sektion V/7 - Volksgruppen
angelegenheiten * Bundeskanzleramt-Bundesministerin Prammer * Bundeskanzleramt
Staatssekretär Mag. Wittmann * Bundeskanzleramt - Gleichbehandlungskommission, Abteilung 1/12 
* Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten * Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten, Staatssekretärin Ferrero-Waldner * Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten *Bundesministerium für Finanzen * Bundesministerium für Finanzen, z.Hd. Herrn 
Staatssekretär Mag. Ruttenstorfer * Bundesministerium für Inneres * Bundesministerium für Justiz * 
Bundesministerium für Landesverteidigung * Bundesministerium für Landesverteidigung, z.Hd. Herrn 
Divisionär Dr. Robert SCHLÖGL * Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft * 
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie * Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
Familie, (Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) * Bundesministerium für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten * Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Verwaltungsbereich 
Wissenschaft * Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Verwaltungsbereich Verkehr, 
Zentrale Verkehrssektion * Volksanwaltschaft * Rechnungshof * Österreichisches Statistisches 
Zentralamt * Amt der Wiener Landesregierung * Amt der Niederösterreichischen Landesregierung * 
Amt der Burgenländischen Landesregierung * Amt der Steiermärkischen Landesregierung * Amt der 
Oberösterreichischen Landesregierung * Amt der Salzburger Landesregierung * Amt der Kärntner 
Landesregierung * Amt der Tiroler Landesregierung * Amt der Vorarlberger Landesregierung * 
Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung * 
Datenschutzrat * Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft * Bundesarbeitskammer * 
Österreichische Ärztekammer * Österreichische Dentistenkammer * Bundeskammer der Tierärzte 
Österreichs * Österreichische Apothekerkammer * Österreichischer Gewerkschaftsbund * 
Österreichischer Landarbeiterkammertag * Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs * Österreichischer * Vereinigung österreichischer Industrieller * Bundeskomitee Freie 
Berufe Österreichs * Österreichischer Rechtsanwaltskammertag * Bundes-Ingenieurkammer * 
Österreichische Rektorenkonferenz * Österreichische Hochschülerschaft, Zentralausschuß * Verein 
"Österr. Gesellschaft für Gesetzgebungslehre" * Österreichischer Bundesjugendring * 
Österreichischer Gewerkschaftsbund - Fachgruppenvereinigung für Gesundheitsberufe * 
Österreichischer Krankenpflegeverband * Evangelischer Oberkirchenrat A. und H.B. * Katholischer 
Familienverband Österreichs * KonsumentenberatunQ-Konsumenteninformation * Österreichischer 
Bundesverband für Psychotherapie * Berufsverband Osterreichischer Psychologinnen und 
Psychologen * Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen * Bundeskonferenz des 
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wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Österr.Universitäten und Kunsthochschulen * 
Österreichisches Normungsinstitut * Bundeskonferenz der Verwaltungsdirektoren Österreichischer 
Krankenanstalten * Institut für Europarecht * Forschungsinstitut für Europarecht, Graz * 
Forschungsinstitut für Europarecht, Wirtschaftsuniversität Wien * Zentrum für Europäisches Recht, 
Neue Universität Innsbruck * Forschungsinstitut für Europarecht, Salzburg * Forschungsinstitut 
Universität Linz für Europarecht * Wiener Krankenanstaltenverbund * Bundeskonferenz der 
Universitäts- und Hochschulprofessoren * *, * Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH * 
Burgenländische Krankenanstalten GmbH * Kärntner Krankenanstaltenbetriebsführungsgesellschaft 
* Steiermärkische Krankenanstalten GesmbH * Vorarlberger Krankenhaus-Betriebs-GesmbH * 
Österreichisches Hebammengremium * Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger * Oberster Sanitätsrat * Stadt Wien, Magistratsabteilung 47, Frau Mag. 
Karin Gruber * Landessozialreferenten * Landesgesundheitsreferenten *Kuhn Christian, Dr.* 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales übermittelt den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Dentistengesetz geändert wird, samt Vorblatt, Erläuterungen 

und Textgegenüberstellung und ersucht, hiezu bis längstens 

20. Oktober 1998 

eine Stellungnahme abzugeben. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme 

eingelangt sein, wird angenommen, dass gegen den Entwurf keine Bedenken bestehen. 

Es wird ersucht, eine allfällige Stellungnahme auch dem Präsidium des Nationalrates in 

25facher Ausfertigung zuzuleiten und das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales, Abt. VIII/D/13, davon in Kenntnis zu setzen. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für die Bundesministerin 
MICHTNER 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Dentistengesetz geändert wird 
(CELEX Nr.: 378L0686, 378L0687) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Der Titel des Gesetzes lautet: 

"Bundesgesetz über den Dentistenberuf (Dentistengesetz - DentG)" 

2. § 1 Abs. 1 lautet: 

"§ 1. (1) Die berufliche Tätigkeit der Dentisten umfaßt ein in diesem Bundesgesetz umschriebenes Teilgebiet 
der sonst ausschließlich Zahnärzten, Fachärzten für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Ärzten für 
Allgemeinmedizin vorbehaltenen Zahnheilkunde und ist wie diese von den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
1994 ausgenommen." 

3. § 3 samt Überschrift lautet: 

"Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes 

§ 3 .  Dentisten sind darüber hinaus zur Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes gemäß § 16 ÄrzteG 1998, 
BGBl. I Nr. ***, befugt,sofern sie über das erforderliche Wissen und die erforderlichen Fertigkeiten verfügen." 

4. § 4 samt Überschrift lautet: 

"Berufsberechtigung 

§ 4. (1) Zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes sind Staatsangehörige eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Staatsangehörige) berechtigt, die 

1. eigenberechtigt sind, 
2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche körperliche und geistige Eignung und 
Vertrauenswürdigkeit besitzen, 

3. über eine Genehmigung zur selbständigen Niederlassung als Dentist gemäß § 7 verfügen, 
4. über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und 
5. die staatliche Dentistenprüfung mit Erfolg abgelegt haben und im Anschluß daran durch ein Jahr als 
Dentistenassistent tätig gewesen sind. 

(2) Nicht vertrauenswürdig ist, 
1. wer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als 
einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt ist, und 
2. wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die 
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Ausübung des Dentistenberufes zu 
befürchten ist. 

(3) Die Österreichische Dentistenkammer hat Dentisten, die 
1. zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes gemäß Abs. 1 und 2 berechtigt sind und 
2. während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang 
ununterbrochen, tatsächlich, rechtmäßig und hauptsächlich als Dentist tätig waren, 

auf Antrag eine Bescheinigung gemäß Artikel19b der Richtlinie 78/686/EWG vom 25. Juli 1978 für die 
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des Zahnarztes 
und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf 
freien Dienstleistungsverkehr, CELEX-Nr.: 378L0686, auszustellen. Aus dieser Bescheinigung hat weiters 
hervorzugehen, daß die Dentisten berechtigt sind, diese Tätigkeit unter denselben Bedingungen auszuüben wie die 
in die Ärzteliste eingetragenen Inhaber eines an einer Universität der Republik Österreich erworbenen Doktorates 
der Zahnheilkunde. 

( 4) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 3 nicht vor, so hat die Österreichische Dentistenkammer die 
Ausstellung der Bescheinigung mit Bescheid zu versagen. 

(5) Gegen Bescheide der Österreichischen Dentistenkammer gemäß Abs. 4 steht die Berufung an den 
Landeshauptmann offen. Der Landeshauptmann hat Bescheide, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen 
zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter Anschluss der Entscheidungsunterlagen dem Bundesminister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales vorzulegen. Dieser kann Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben." 

5. § 5 samt Überschrift lautet: 

" Dentistensperre 

§ 5. Die Ablegung der staatlichen Dentistenprüfung ist nicht mehr zulässig." 
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6. § 5a entfällt. 

7. § 6 Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeichnung "(4)" und "(5)". 

8. § 6 Abs. 1 bis 3 lautet: 

"§ 6. (1) Ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Dentist ist berechtigt, 
1. die Berufsbezeichnung "Zahnarzt"j"Zahnärztin" zu führen und 
2. neben der Berufsbezeichnung "Zahnarzt"/" Zahnärztin" die Ausbildungsbezeichnung "Dentist"j 
"Dentistin" in Klammer anzufügen. 

(2) EWR-Staatsangehörige, die aufgrund dieses Bundesgesetzes zur selbständigen Berufsausübung als 
Dentist berechtigt sind, dürfen die im Heimat- oder Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen 
Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Abkürzung führen, sofern 

1. diese nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 Z 1 oder der Ausbildungsbezeichnung gemäß 
Abs. 1 Z 2 identisch sind und nicht mit einer Bezeichnung verwechselt werden können, die in Österreich 
eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt, und 
2. neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder des Prüfungsausschusses, der 
diese Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, angeführt werden. 

(3) Die Führung 
1. einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß Abs. 1 und 2 durch hiezu nicht berechtigte 
Personen, 
2. anderer verwechselbarer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte 
Personen oder 
3. anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen 

ist verboten. " 

9. § 6 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Ein Dentist darf höchstens zwei Betriebsstätten im Bundesgebiet führen." 

10. § 7a entfällt. 

11. § 8 samt Überschrift lautet: 

" Hilfspersonen 

§ 8. Zur Mithilfe kann sich ein Dentist im Rahmen der Berufsausübung Hilfspersonen bedienen, wenn diese 
nach seinen genauen Anordnungen und unter seiner ständiger Aufsicht handeln." 

12. § 9 entfällt. 

13. § 10Abs. 1 erhält die Bezeichnung "§ 9". 

14. Die Überschrift zu § 9 lautet: 

"Erlöschen der Niederlassungsgenehmigung " 

15. § 10Abs. 2 entfällt. 

16. § 10a samt Überschrift erhält die Bezeichnung "§ 10". 

17. § 11 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 11. (1) Der Landeshautpmann hat die Genehmigung zur Niederlassung als Dentist zurückzunehmen und 
den über die Anerkennung als Dentist ausgestellten Ausweis einzuziehen, wenn der Dentist den Voraussetzungen, 
unter denen die Niederlassungsbewilligung erteilt wurde, nicht mehr entspricht. 

(2) Der Landeshautpmann hat die Genehmigung zur Niederlassung als Dentist zurückzunehmen, wenn der 
Dentist nicht mehr über eine den Anforderungen des § 7 Abs. 3 entsprechende Betriebsstätte verfügt. Desgleichen 
hat der Landeshauptmann mit der Zurücknahme der Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung vorzugehen, 
wenn mit dem Betrieb der Dentistenpraxis nicht binnen längstens sechs Monaten nach rechtskräftiger Erteilung 
der Niederlassungsgenehmigung begonnen oder der Betrieb ebenso lange Zeit ausgesetzt wird." 

18. §§ 13 bis 15 entfallen. 
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19. § 35 lautet: 

"§ 35. (1) Wer 
1. berufsmäßig eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein, 
oder jemanden, der hiezu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht oder 
2. eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufs- oder 
Ausbildungsbezeichnung (§ 6) ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein, oder 
3. einer oder mehreren in § 6 Abs. 3 bis 6 und § 16 enthaltenen Anordnungen oder Verboten 
zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Der Versuch ist strafbar." 

20. Dem § 36 wird folgender § 36a angejUgt: 

"§ 36a. (1) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

21. Dem § 38 wird folgender § 38a angejUgt: 

"§ 3 8a. Die § 1 Abs. I, §§ 3 bis 6, §§ 8 bis 10, § 11 Abs. 1 und 2, §§ 35 und 36a sowie der Entfall der §§ 5a, 
7a und 13 bis 15, in der Fassung BGBl. I Nr.**11998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft." 
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Problem: 

Ziel: 

Alternative: 

EU-Konformität: 

Kosten: 

VORBLATI 

Aufgrund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
bzw. des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union ist die Ver
pflichtung zur Schaffung eines eigenen Berufes des Zahnarztes ge
geben, der innerstaatlich durch die Regierungsvorlage eines Ärztege
setzes 1998 nachgekommen werden soll. Um auch den Dentisten eine 
Berufsausübung im EWR zu ermöglichen, ist eine rechtliche Gleich
stellung mit den Zahnärzten erforderlich. 

Mit der Novelle des Dentistengesetzes soll die Umsetzung der Zahn
ärzterichtlinien 78/686/EWG und 78/687/EWG erfolgen, wodurch die 
Berufsausübung österreichischer Dentisten in anderen EWR
Vertragsstaaten sowie Dentisten aus anderen EWR-Vertragsstaaten in 
Österreich ermöglicht wird. 

Keine 

Gegeben 

Keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, das am 1. Jänner 1994 in Kraft getreten ist, sowie 
durch den Beitritt zur Europäischen Union mit 1. Jänner 1995 wurde Österreich verpflichtet, den Beruf des 
Zahnarztes als eigenen Beruf zu reglementieren. Bei den umzusetzenden EU-Bestimmungen handelt es sich um 
die 
- Richtlinie 78/686/EWG für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 

Befähigungsnachweise des Zahnarztes und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 
Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien DienstIeistungsverkehr, CELEX.Nr.: 378L0686, und 

- Richtlinie 78/687/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeiten des 
Zahnarztes, CELEX.Nr.: 378L0687. 

Da zum Zeitpunkt des EWR- bzw. EU-Beitritts in Österreich der Beruf des Zahnarztes als Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, der nach Absolvierung des Medizinstudiums und eines postpromotionellen zahn
ärztlichen Lehrganges ausgeübt werden konnte, und nicht als eigener Beruf mit einem eigenen Studium geregelt 
war, wurde eine Übergangsregelung zur Umsetzung der Richtlinien bis 1. Jänner 1999 vereinbart. Dementspre
chend wurde bis zur Umsetzung der Richtlinien, längstens bis zum 31. Dezember 1998, das Niederlassungsrecht 
und Recht auf freien DienstIeistungsverkehr von österreichischen Zahnärzten in den anderen EWR
Vertragsstaaten sowie von Zahnärzten aus anderen EWR-Vertragsstaaten in Österreich ausgesetzt. 

Mit dem Universitäts-Studiengesetz - UniStG, BGBl. I Nr. 48/1997, wurden die Grundlagen für ein EU
konformes Zahnarztstudium geschaffen. Mit Inkrafttreten der zahnmedizinischen Studienpläne, spätestens 
jedoch mit 1. Jänner 1999, wird die Niederlassungsfreiheit für Zahnärzte auch in Österreich volle Gültigkeit ha
ben. 

Diesem Umstand wird in der Regierungsvorlage zum Ärztegesetz 1998, 1386 BlgNR 20. GP., Rechnung getra
gen, in dem auch die berufsrechtlichen Voraussetzungen für die zahnärztliche Berufsausübung der Doctores 
medicinae dentalis geschaffen werden. Das ÄrzteG 1998 umschreibt den "Zahnarzt" als ein von den übrigen 
Ärzten eigenständiges ärztliches Berufsbild und regelt dieses samt Berufszugangsvoraussetzungen in einem ei
genen Abschnitt. 

Was die Berufsausübung der Dentisten im EWR betrifft, so musste für eine innerstaatliche Regelung die Ein
führung einer richtlinienkonformen Zahnarztregelung in Österreich abgewartet werden. 

Im EWR ist der Beruf des Dentisten nicht harmonisiert. Eine entsprechende Ausbildung existierte außer in 
Österreich lediglich in Deutschland. Um eine Berufsausübung österreichischer Dentisten außerhalb Österreichs zu 
ermöglichen, sollen im Rahmen der vorliegenden Novelle zum Dentistengesetz alle in Österreich ausgebildeten 
Dentisten, die ja aufgrund der nicht mehr stattfindenden Ausbildung eine auslaufende Berufsgruppe darstellen, 
den Zahnärzten rechtlich gleichgestellt und damit die Grundlage für eine Anerkennung in den anderen EWR
Mitgliedstaaten geschaffen werden. 

In Deutschland erfolgte bereits Mitte der 50er Jahre die Gleichstellung der Dentisten mit den Zahnärzten, wobei 
festzuhalten ist, daß die deutschen Dentisten nach genau dem gleichen Ausbildungsgang wie die österreichischen 
Dentisten ausgebildet wurden. Seit dieser Gleichstellung gelten die deutschen Dentisten als Zahnärzte und sind 
daher auch als solche vom Geltungsbereich der europäischen ZahnärzterichtIinien erfasst. 

Bei der Umsetzung der Zahnärzterichtlinien im Dentistengesetz sind insbesondere auch die in Österreich ausge
bildeten Südtiroler Dentisten, die nunmehr großteils in Südtirol tätig sind, zu berücksichtigen. Aufgrund des 
Staatsgesetzes der Republik Italien Nr. 118 vom 11. März 1972 wurden diese zur Berufsausübung als Dentist und 
zur Führung des Titels "Dentist" in Südtirol ermächtigt. Die nunmehr vorgesehene Gleichstellung der Dentisten 
mit den Zahnärzten sowie die Änderung des Titels soll auch für die Südtiroler Dentisten Anwendung finden, um 
auch diesen eine umfassende Berufsausübung zu ermöglichen. Auch die in Deutschland ausgebildeten Südtiroler 
Dentisten wurden durch eine entsprechende deutsche Regelung berücksichtigt. 
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Das Dentistengesetz entspricht zwar nicht mehr den legistischen Anforderungen und bedüdte einer umfassenden 
Anpassung der berufsrechtlichen Regelungen an die bestehenden Berufsgesetze der anderen Gesundheitsberufe. 
Da es sich aber um eine auslaufende Berufsgruppe handelt, wird von der Durchführung weiterer Änderungen 
Abstand genommen. Die vorliegende Novelle beschränkt sich dementsprechend auf die unabdingbaren Ände
rungen hinsichtlich der EU-Konformität und der Eliminierung obsolet gewordener Bestimmungen. 

Aus den in der Novelle vorgesehenen Änderungen erwachsen den Gebietskörperschaften bei der VoIIziehung des 
Dentistengesetzes keine Mehrkosten gegenüber der derzeitigen Rechtslage. Anzumerken ist, dass weder die neu 
eingeführte Berufungsmöglichkeit an den Landeshauptmann gemäß § 4 Abs. 5 noch der aus dem Entfall des § 7a 
resultierende Wegfall eines Vollziehungstatbestandes in der Praxis berücksichtigungswürdige finanzielle Impli
kationen birgt. 
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Besonderer Teil 

ZuZ1: 

Die Änderung des Gesetzestitels sowie die Schaffung einer Abkürzung dient der Einfachheit und Klarheit. 

ZuZ2: 

Die im ÄrzteG 1998 erfolgte Schaffung des Zahnarztberufes als eigenständige Berufsgruppe erfordert eine Ad
aptierung des § 1 Abs. 1 Dentistengesetz hinsichtlich jener Berufsangehörigen, denen die Ausübung der Zahn
heilkunde vorbehalten ist: 

Gemäß § 17 der Regierungsvorlage zum Ärztegesetz 1998, 1386 BlgNR 20. GP., ist "die selbständige Ausübung 
des zahnärztlichen Berufes ausschließlich den Zahnärzten und den Fachärzten für Zahn-, Mund- und Kiefer
heilkunde vorbehalten. Ärzte für Allgemeinmedizin dürfen zahnärztliche Tätigkeiten nur in dringenden Fällen 
ausüben". Dementsprechend erfolgt auch in § 1 Abs. 1 Dentistengesetz eine Beschränkung auf die genannten drei 
Berufsgruppen. 

ZuZ3: 

In § 3 erfolgt durch die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes die rechtliche Gleichstellung der 
Dentisten mit den Zahnärzten. Das Berufsbild der Dentisten wird somit um die in § 16 Ärztegesetz 1998, in der 
Fassung der Regierungsvorlage, umschriebenen zahnärztlichen Tätigkeiten erweitert, wobei aus Gründen der 
Qualitätssicherung und im Sinne der beruflichen Eigenverantwortlichkeit auf das Vorhandensein des erforderli
chen Wissens und der erforderlichen Fertigkeiten des einzelnen Dentisten abgestellt wird. 

ZuZ4: 

Die derzeit bestehende Bestimmung des § 4, die die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungsge
nehmigung regelt, soll auf die aktuellen Gegebenheiten abgestimmt werden und wird daher durch eine den mo
dernen Erfordernissen entsprechende Regelung über die "Berufsberechtigung" ersetzt, die den entsprechenden 
Bestimmungen in den Berufsgesetzen anderer Gesundheitsberufe angepasst ist. 

Die volle Eigenberechtigung setzt die Vollendung des 19. Lebensjahres voraus und geht mit der Bestellung eines 
Sachwalters gemäß § 273 ABGB verloren. 

Unter "körperlicher Eignung" ist die erforderliche physische Fähigkeit zu verstehen, den Beruf des Dentisten 
entsprechend den beruflichen Anforderungen fachgerecht ausüben zu können. Die körperliche Eignung ist ins
besondere bei schweren körperlichen Gebrechen, die eine ordnungsgemäße Verrichtung der berufsspezifischen 
Tätigkeiten verhindern, nicht gegeben. 

Die "geistige Eignung" umfasst neben der Intelligenz auch eine grundsätzliche psychische Stabilität sowie die 
Fähigkeit, entsprechende Strategien zur persönlichen Bewältigung der psychischen Anforderungen des Berufes 
entwickeln und Sorge für die eigene Psychohygiene tragen zu können. 

Die körperliche und geistige Eignung ist erforderlichenfalls durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

Die Vertrauenswürdigkeit ist in Abs. 2 negativ umschrieben. Da die mangelnde Vertrauenswürdigkeit die Zu
rücknahme der Berechtigung gemäß § 11 Abs. 1 zur Folge hat, ist im Interesse aller Beteiligten eine genaue Ein
zelfallprüfung geboten, die sämtliche Umstände berücksichtigt. 

Die Berechtigung zur Ausübung des Dentistenberufes erfordert die erfolgreiche Absolvierung der staatlichen 
Dentistenprüfung und eine mindestens einjährige Tätigkeit als Dentistenassistent sowie eine aufrechte Nieder
lassungsgenehmigung gemäß § 7. 
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Die Berufsberechtigung gilt für alle EWR-Staatsangehörigen, die die unter Z 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
erfüllen. Damit wird insbesondere auch der im Allgemeinen Teil der Erläuterungen beschriebenen Problematik der 
Südtiroler Dentisten Rechnung getragen. 

§ 4 Abs. 3 setzt Artikel 19b der Richtlinie 78/686/EWG, in der Fassung des EU-Beitrittsvertrages, BGBI. 
Nr. 45/1995, in innerstaatliches Recht um. Artikel 19b der Richtlinie lautet: 

"Von dem Zeitpunkt an, zu dem die Republik Österreich die Maßnahmen trifft, um dieser Richtlinie nachzu
kommen, erkennen die Mitgliedstaaten zum Zwecke der Ausübung der in Artikel 1 dieser Richtlinie genannten 
Tätigkeiten die Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise der Ärzte an, die in Österreich 
Personen ausgestellt werden, die ihre Universitätsausbildung vor dem 1. Jänner 1994 begonnen hatten, sofern 
ihnen eine Bescheinigung der zuständigen österreichischen Behörde darüber beigefügt ist, dass sich die betref
fenden Personen während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang 
ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig sowie hauptsächlich den unter Artikel 5 der Richtlinie 78/687/EWG 
fallenden Tätigkeit gewidmet haben und dass sie berechtigt sind, diese Tätigkeiten unter denselben Bedingungen 
auszuüben wie die Inhaber der Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise gemäß Arti
kel 3 Buchstabe m." 

In Umsetzung dieser Übergangsbestimmung können in Österreich ausgebildete und berufsberechtigte Dentisten 
bei der Österreichischen Dentistenkammer die Ausstellung einer Bescheinigung beantragen, die neben den in 
Artikel 19b geforderten Inhalten auch die innerstaatliche Gleichstellung der Dentisten mit den Zahnärzten bestä
tigt. Gegen abweisende Bescheide steht Berufung an den Landeshauptmann offen. Zur Wahrung der Rechtskon
tinuität wird im Falle eines stattgebenden Berufungsbescheides dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales die Möglichkeit einer Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof eingeräumt (vgl. § 15 Abs. 4 ÄrzteG 
1998, in der Fassung der Regierungsvorlage). 

Zu Z5: 

Durch die Neuformulierung des § 5 wird in kurzer und prägnanter Form die mit 31. Dezember 1975 wirksam 
gewordene Dentistensperre normiert. Die inhaltlich überholten Bestimmungen dieses Paragraphen werden aus 
dem Rechtsbestand ausgeschieden. 

Zu Z6: 

§ 5a ist inhaltlich überholt und hat daher zu entfallen. 

Zu Z7: 

Durch Z 7 werden lediglich Absatzbezeichnungen angepasst. 

Zu Z 8: 

Entsprechend der deutschen Regelung werden nunmehr auch in Österreich Dentisten berechtigt sein, die Be
rufsbezeichnung "Zahnarzt"/"Zahnärztin" zu führen. Darüber hinaus wird es in Zukunft möglich sein, die Aus
bildungsbezeichnung "Dentist"/"Dentistin" in Klammer anzufügen. 

In Abs. 2 erfolgt die Umsetzung des Art. 8 der Richtlinie 78/686/EWG, wobei klargestellt wird, unter weIchen 
Voraussetzungen EWR-Staatsangehörige ihre im Heimat-oder Herkunftsstaat erworbenen Ausbildungsbe
zeichnungen oder deren Abkürzungen zu führen berechtigt sind. 

Im Abs. 3 wird ein umfassender Schutz der Berufsbezeichnung normiert. 
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Zu Z 9 und 10: 

Entsprechend der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zur Berufssitzregelung im Ärzterecht wird auch das 
Berufsrecht der Dentisten hinsichtlich der Führung von Betriebsstätten angepasst. Dementsprechend ist daher 
nunmehr die Führung von höchstens zwei Betriebsstätten generell zulässig. 

Da die Führung einer zweiten Betriebsstätte weder an eine Bedarfsprüfung noch an eine weitere Genehmigung des 
Landeshauptmannes gebunden ist, ist die Bestimmung des § 7a obsolet und hat daher zu entfallen. 

Zu Z 11 und 12: 

Die bisherigen §§ 8 und 9, die die Verwendung von Dentistenassistenten, Dentistenpraktikanten und zahntech
nisehen Laboranten regelten, werden durch einen neuen § 8 "Hilfspersonen" abgelöst. Die neue Bestimmung, die 
der entsprechenden ärzterechtlichen Regelung angepasst ist, normiert die allgemeine Berechtigung von Dentisten, 
sich der Mithilfe von Hilfspersonen zu bedienen, die auf Anordnung und unter Aufsicht tätig werden dürfen. 

Zu Z 1 3  bis 15: 

Aufgrund der Zusammenfassung der §§ 8 und 9 erhält der bisherige § 10 die Bezeichnung § 9. Der bisherige § 10 
Abs. 2 ist inhaltlich überholt und hat daher zu entfallen. 

Die verbleibende Bestimmung des Abs. 1 stimmt inhaltlich mit der bisherigen Überschrift "Aufrechterhaltung 
erworbener Rechte" nicht mehr überein. Diese wird auf den Inhalt der Bestimmung abgestimmt und lautet 
nunmehr "Erlöschen der Niederlassungsgenehmigung" . 

Zu Z 16: 

Aus der Umnummerierung der vorhergehenden Paragraphen (siehe Z 11 bis 15) ergibt sich für den bisherigen 
§ 10a die neue Bezeichnung "§ 10". 

Zu Z 17: 

Durch das Gesetz vom 13. Juli 1920, StGBl. Nr. 326, wurde die Befugnis zur Ausübung der Zahntechnik ge
schaffen, die seit der Erlassung des Dentistengesetzes 1949 allerdings nicht mehr verliehen werden kann. Da diese 
Befugnis somit inhaltlich überholt ist, wird sie aus der Bestimmung des § 11 gestrichen. 

Zu Z 1 8: 

Die in den §§ 13 bis 15 enthaltenen Bestimmungen über die Ausbildung der Dentisten sind im Hinblick auf die 
Dentistensperre überholt und werden aus dem Gesetzestext ersatzlos gestrichen. 

Zu Z 19: 

Auch die Strafbestimmungen werden gemäß den derzeitigen legistischen Anforderungen neu formuliert. 

Hervorzuheben ist, dass nicht nur Personen, die den Dentistenberuf unbefugtermaßen ausüben, von der Strafbe
stimmung des Abs. 1 Z Ierfasst sind, sondern auch jene, die diese Personen für eine Tätigkeit, die unter dieses 
Bundesgesetz fällt, heranziehen. 

Die unter Z 3 fallenden Tatbestände erfassen Verstöße gegen den Schutz der Berufsbezeichnung, gegen die 
Werbebeschränkung, gegen die Stellvertreter-und Berufssitzbestimmungen sowie gegen die Meldepflicht. 
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Zu Z20: 

Entsprechend der verfassungsrechtlich gebotenen tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau soll auch im 
Dentistengesetz klargestellt werden, dass alle Formulierungen in gleicher Weise für Frauen und Männer geIten. 
Zur klaren, verständlichen und für den Anwender gut lesbaren sprachlichen Gestaltung wird aber in den von der 
Novelle erfassten Bestimmungen jeweils nur die männliche Form für alle personenbezogenen Bezeichnungen 
verwendet, zumal auch in den nicht geänderten Bestimmungen des Dentistengesetzes diese Form der personen
bezogenen Bezeichnungen gewählt wurde. Lediglich in der Bestimmung über die Berufsbezeichnungen (§ 6) ist 
sowohl die männliche als auch die weibliche Form ausdrücklich angeführt. 

Auch Abs. 2 dient einer sprachlich-legistischen Vereinfachung und damit der Verständlichkeit und Lesbarkeit für 
den Normanwender. Es wird daher jeweils nur die Starnmfassung der zitierten Bundesgesetze angeführt. 

Zu Z21 : 

Das Auslaufen der im E W R-und E U-Beitrittsvertrag festgelegten Übergangsfrist mit 31. Dezember 1998 er
fordert ein Inkrafttreten der Nove]]e zum Dentistengesetz mit 1. Jänner 1999. 
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TEXT GEGENÜ BERSTELLUNG 

GELTE N DE FA S S U N G 

Bundesgesetz betreffend die Regelung des Dentistenbenlfes (Dentistengesetz) 

§ 1. (1) Die berufliche Tätigkeit der Dentisten umfaßt ein in diesem Gesetz umschriebenes 

Teilgebiet der sonst ausschließlich Ärzten (Zahnärzten) vorbehaltenen Zahnheilkunde und ist wie diese 

von den Bestimmungen der Gewerbeordnung ausgenommen. 

Voraussetzungen der selbstäncHgen Berursausübung 

§ 3. (1) Zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes sind nur österreichische Staatsbürger 

berechtigt, die 

a) am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im Besitze einer Befugnis zur Ausübung 

der Zahntechnik nach dem Gesetz vorn 13. Juli 1920, StGBI. Nr. 326, in der Fassung der Gesetze vom 

1. Oktober 1920, St. G. BI. Nr. 470, und vom 15. April 1921, B. G. BI. Nr. 255 (Zahntechnikergesetz) 

sind oder 

b) am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im Besitze eines Ausweises über ihre 

Anerkennung als Dentist nach den Ausführungsbestimmungen zu § 123 der Reichsregierungsver

ordnung sind und eine Niederlassungsbewilligung erhalten haben, 

c) eine Genehmigung zur Niederlassung als selbständiger Dentist nach den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes erlangen. 

(2) Die in Abs. llit. a genannten Personen, welche die im § 5 Abs. 2 des Zahntechnikerge

setzes, in der Fassung des Artikels I des Bundesgesetzes vom 15. April 1921, B. G. BI. Nr. 255, vor

geschriebene praktische Prüfung noch mit Erfolg abgeschlossen haben, haben diese Prüfung binnen 

einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vor dem staatIichenPrüfungsausschuß für Denti

sten abzulegen, widrigenfalls ihre Berechtigung zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes 

erlischt. 

NE UE FA S S U N G 

Bundesgesetz über den Dentistenberur (Dentistengesetz - DentG) 

§ 1. (1) Die berufliche Tätigkeit der Dentisten umfaßt ein in diesem Bundesgesetz umschrie

benes Teilgebiet der sonst ausschließlich Zahnärzten, Fachärzten für Zahn-, Mund- und Kieferheil

kunde und Ärzten für Allgemeinmedizin vorbehaltenen Zahnheilkunde und ist wie diese von den 

Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 ausgenommen. 

Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes 

§ 3. Dentisten sind darüber hinaus zur Ausübung der Tätigkeiten des Zahnarztes gemäß § 16 

ÄrzteG 1998, BGBI. I Nr . ••• , befugt, sofern sie über das erforderliche Wissen und die erforderlichen 

Fertigkeiten verfügen. 
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§ 4. (1) Die Genehmigung zur Niederlassung als selbständiger Dentist darf - abgesehen von 

den Erfordemissesn des § 7 Abs. 3 - nur Personen erteilt werden, die 

a) österreichische Staatsbürger sind, 
b) die zur Ausübung des Dentistenberufes nötige Verläßlichkeit und körperliche Eignung be-

sitzen, 
c) nicht wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche oder gewohnheitsmäßigen Mißbrauches von 

Alkohol oder Nervengiften voll oder beschränkt entmündigt sind, 
d) die staatliche Dentistenprüfung mit Erfolg abgelegt haben und im Anschluß daran durch ein 

Jahr als Dentistenassistent tätig gewesen sind. 
(2) Die körperliche Eignung ist durch ein amtsärttliches Zeugnis nachzuweisen, das nicht älter 

als 4 Wochen sein darf. 

(3) Eine Genehmigung, die entgegen den Vorschriften des Abs. 1 erteilt wurde, leidet an einem 

mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 
(4) österreichiscben Staatsbürgern (Abs. 1 1it. a) sind Personen deutscher Staatszugehörigkeit, 

die staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist (VolkSdeutsche), g1eichzuhalten. Dies 
gilt nicht für Volksdeutsche, die erst nach dem 31. Dezember 1951 in das Gebiet der Republik öster
reich eingereist sind, mit Ausnahme der aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen oder der im Rahmen 

der Familienzusammenfilhrung mit Zustimmung der österreichiscben Behörden einreisenden Volks
deutschen. 

-2-

Berursberechtigung 

§ 4. (1) Zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes sind Staatsangehörige eines Ver
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtscbaftsraum (EWR-Staatsangehörige) be
rechtigt, die 

1. eigenberechtigt sind, 
2 die zur Erflillung der Berufspflichten erforderliche körperliche und geistige Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit besitzen, 

3. über eine Genehmigung zur selbständigen Niederlassung als Dentist ge� § 7 verfügen, 
4. über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache ver
fügen und 
5. die staatliche Dentistenprüfung mit Erfolg abgelegt haben und im Anschluß daran durch 
ein Jahr als Dentistenassistent tätig gewesen sind. 

(2) Nicht vertrauenswürdig ist, 
1. wer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer 

mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, solange die Verurteilung nicht getilgt 
ist, und 
2 wenn nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Ver
urteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen strafbaren Handlung bei Aus
übung des Dentistenberufes zu befürchten ist. 

(3) Die österreichische Dentistenkammer hat Dentisten, die 
1. zur selbständigen Ausübung des Dentistenberufes gemäß Abs. 1 und 2 berechtigt sind, 
und 
2 während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre 
lang ununterbrochen, tatsächlich, rechtmäßig und hauptsächlich als Dentist tätig war, 

auf Antrag eine Bescheinigung gemäß Artikel 19b der Richtlinie 78/686/EWG vom 25. Juli 1978 für 

die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise 
des Zahnarztes und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlas
sungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr , CELEX-Nr.: 378L0686, auszustellen. 
Aus dieser Bescheinigung hat weiters hervorzugehen, daß die Dentisten berechtigt sind, diese Tätigkeit 
unter denselben Bedingungen auszuüben wie die in die Ärzteliste eingetragenen Inhaber eines an einer 
Universität der Republik Österreich erworbenen Doktorates der Zahnheilkunde. 

(4) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 3 nicht vor, so hat die Österreichische Dentisten
kammer die Ausstellung der Bescheinigung mit Bescheid zu versagen. 

(5) Gegen Bescheide der ÖSterreichischen Dentistenkammer gemäß Abs. 4 steht die Berufung 
an den Landeshauptrnann offen. Der Landeshauptmann hat Bescheide, mit denen Berufungen statt-

gegeben wurde, binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter Anschluß der Entscheidungsun

terlagen dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorzulegen. Dieser kann Be
schwerde an den Verwaltungsgerichthof erheben. 
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§ 5. (1) Zur Ablegung der staatlichen Dentistenprüfung dürfen Personen nur mehr bis 31. 1 2. 

1975 und nur dann zugelassen werden, wenn sie den in § 4 unter lit. a bis c angeführten Bedingungen 

entsprechen und nach den geltenden Vorschriften 

1. vor dem 1. Jänner 1948 bei einem selbständigen Dentisten ihre Ausbildung begonnen haben, 

sodann durch drei Jahre bei gleichzeitigem Besuch der Berufsschule fortgesetzt oder im Anschluß an 

die dreijährige praktische Ausbildung im Lehrinstitut für Dentisten in Wien einen Kurs für die theo

retische Berufsausbildung in der Mindestdauer von drei Monaten zur Vorbereitung auf die Technike

rassistentenprüfung zurückgelegt haben (Dentistenpraktikanten); 

2. die Technikerassistentenprüfung im Anschluß an die unter Z 1 genannte Ausbildung mit 

Erfolg abgelegt haben, durch mindestens zwei Jahre bei einem selbständigen Dentisten tätig gewesen 

sind und eine weitere theoretische und praktische Ausbildung durch ein Jahr am Lehrinstitut für Den

tisten inWien erfahren haben (Technikerassistenten). 

( 2) Der im Abs. 1 Z 1 angeführten dreijährigen praktischen Berufsausbildung ist eine Tätigkeit 

gleichzuhalten, die von Personen durch mindestens drei Jahre zur Besorgung technisch-mechanischer 

Arbeiten außerhalb des menschlichen Mundes bei einem zur Ausflbung der zahnärztlichen Praxis 

berechtigten Amt vor dem 1. Jänner 1942 oder bei einem selbständigen Dentisten vor dem 1. fänner 

1948 oder unter den gleichen VorausseIZungen in Zahnambulatorien berufsmäßig ausgeübt oder 

fortgesetzt worden ist. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann auf Antrag des Landes

hauptmannes (Bürgermeisters der Stadt Wien) österreichischen Staatsbürgern, die nach den bisherigen 

in Geltung gestandenen Vorschriften als Dentisten anerkannt sind, aber noch keine Niederlassungs

bewilligung erlangt haben, behufs Erlangung der Niederlassungsbewilligung Nachsicht vom Erfor

dernis der staatlichen Dentistenprüfung und des Pflichtassistentenjahres (§ 4lil d) erteilen, ferner vom 

Erfordernis der zweijährigen Tätigkeit als Technikerassistent (Abs. 1 Z 2) absehen, sowie Personen, 

die ihre lätigkeit zur Besorgung technisch-mechanischer Arbeiten bei einem zur zahnärztlichen Praxis 

berechtigten Am oder Dentisten (befugten Zahntechniker) vor dem 1. Jänner 1930 begonnen und 

durch mehr als sieben Jahre fortgesetzt haben, zum Besuch des Lehrinstituts für Dentisten in Wien und 

anschließend zur staatlichen Dentistenprüfung zulassen. Diese Personen sind vom Nachweis der Ab

leistung des Dentisten-Assistentenjahres nach der erfolgreich abgelegten Dentistenprüfung befreit. Das 

Ansuchen um diese Begünstigungen ist binnen einem Jahre nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

zu stellen. 

- 3 -

Dentistensperre 

§ 5. Die Ablegung der staatlichen Dentistenprüfung ist nicht mehr zulässig. 
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§ 5a. (1) Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann auf Antrag des 
Landeshauptmannes nach Anhörung der österreichischen Dentistenkammer den im § 4 Abs. 4 ange
führten Personen, die in ihrem Herkunftsland zur selbständigen Ausübung eines dem Dentistenberuf 
gleichzuachtenden Berufes berechtigt waren, die Nachsicht von dem in § 4 Abs. 1 lit. d angeführten 
Erfordernisses erteilen. 

(2) Die Nachsicht von den in § 4 Abs. 1 lit. d angeführten Erfordernissen kann an die Bedin
gung geknüpft werden, daß der Nachsichtswerber bis 31. Dezember 1954 den Besuch seines Ergän
zungslehrganges am Lehrinstitut für Dentisten in Wien und die Ablegung der staatlichen DeJltisten
prüfung nachweist. Für nach dem 31. Dezember 1951 aus der Kriegsgefangenschaft entlassene Per
sonen sowie für Personen, die nach diesem Zeitpunkt im Rahmen der Familienzusammenführung mit 
Zustimmung der österreichischen Behörden in das Gebiet der Republik österreich einreisen, kann die 
Frist für die ergänzende Berufsausbildung entsprechend erstreckt werden. 

(3) Die im § 4 Abs. 4 angeführten Personen können ferner zum Besuch des Lehrinstitutes für 

Dentisten in Wien und anschließend zur staat1ichen Dentistenprüfung zugelassen werden, wenn sie 
eine mindestens siebenjährige Ausbildung in einem dem Dentistenberufe gleichzuachtenden Berufe 
nachweisen können. 

(4) Der Anwendung der Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 auf Personen, die den Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 4 entsprechen, steht der Erberb der österreichischen Staatsbürgerschaft, gleichgültig ob er 
vor oder nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erfolgt ist, nicht entgegen. 

- 4 -

§ 5a entfällt. 

309/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
17 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Berursbezeidmung und BerufspOichten 

§ 6. (1) Die zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Dentisten haben sich bei Ausübung 

ihres Berufes ausschließlich der Berufsbezeichnung "Dentist" in Wort und Schrift ungekürzt und ohne 

irreführende Zusätze zu bedienen. Die ruhrung anderer Titel ist verboten. 

(2) Dentisten ist jede marktschreierische Anpreisung sowie das Aufsuchen von Kunden unmit

telbar oder durch Mittelspersonen verboten. 
(3) Die Dentisten haben ihren Beruf persön1ich auszuüben und dürfen nur in berücksichti

gungswücdigen Fällen mit Bewilligung des Landeshauptmannes einen einzigen Stellvertreter
. 
bestellen. 

Der Stellvertreter muß den in den §§ 3 und 4 angeführten Bedingungen entsprechen. 
(4) Dentisten dürfen, abgesehen vom Fall des § 7a, nur eine Betriebsstitte führen. 

§ 7a. (1) Ein Dentist, der seinen Beruf selbständig regelmäßig wiederkehrend auch an einem 

zweiten Niederlassungsort auszuüben beabsichtigt, bedarf hiezu einer Genehmigung des Landes

hauptmannes. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine ausreichende zahnbehandlerische Betreuung der 

Bevölkerung an dem in Aussicht genommenen Niederlassungsort oder dessen Einzugsgebiet nicht 

gewährleistet ist und der Dentist am beabsichtigten Niederlassungsort über eine den gesundheitlichen 

und technischen Anforderungen entsprechende Betriehsstätte verfügt. 

(3) Für die Erteilung der Genehmigung nach Abs. 1 gelten § 7 Abs. 2 bis 4 und 6 sinngemäß. 

- 5 -

Berufsbezeichnung und Berufspffichten 

§ 6. (1) Ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Dentist ist berechtigt, 

1. die Berufsbezeichnung "ZahnarztnrZahnärztin" zu führen und 

2. neben der Berufsbezeichnung nZahnarzt"rZahnärztin" die Ausbildungsbezeichnung 

nDentist/Dentistin" in Klammer anzufügen. 

( 2) EWR-Staatsangehörige , die aufgrund dieses Bundesgesetzes zur selbständigen Berufs

ausübung als Dentist berechtigt sind, dürfen die im Heimat- oder Herkunftsstaat gültigen rechtmä

ßigen Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Abkürzung führen, sofern 

1. diese nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs. Ü Z 1 oder der Ausbildungsbe

zeichnung gemäß Abs. 1 Z 2 identisch sind und nicht mit einer Bezeichnung verwechselt 

werden können, die in österreich eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt, und 

2. neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder des Prüfungs

ausschusses, der diese Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, angeführt werden. 

(3) Die Führung 

1. einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß Abs. 1 und 2 durch hiezu nicht be

rechtigte Personen, 

2. anderer verwechselbarer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnungen durch hiezu nicht 

berechtigte Personen oder 

3. anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen 

ist verboten. 

(4) Dentisten ist jede marktschreierische Anpreisung sowie das Aufsuchen von Kunden unmit

telbar oder durch Mittelspersonen verboten. 

(5) Die Dentisten haben ihren Beruf persönlich auszuüben und dürfen nur in berücksichti

gungswücdigen Fällen mit Bewilligung des Landeshauptrnannes einen einzigen Stellvertreter bestellen. 
Der Stellvertreter muß den in den §§ 3 und 4 angeführten Bedingungen entsprechen. 

(6) Ein Dentist darf höchstens zwei Betriebsstätten führen. 

§ 7a entfällt 
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Verwendung von Dentistenassistenten, Dentistenpraktikanten und zabntec:luUschen 

Laboranten 

§ 8. Die zur selbständigen Berufsausübung bereclitigten Dentisten dürfen bis zu drei Denti

stenassistenten, Technikerassistenten und Dentistenpraktikanten (§ 5 Abs. 1) beschäftigen. Dentisten, 

die ihren Beruf selbständig ausüben, können Dentistenassistenten unter ihrer Aufsicht und Verant

wortung die im § 21it. a und b angefilhrten Verrichtungen im menschlichen Munde unter Anwendung 

der hiefür erforderlichen Arzneimittel vornehmen lassen. 

§ 9. (1) Ärzte, die sich ausschließlich mit der zahnärztlichen Praxis befassen, und Dentisten 

dürfen zur Besorgung technisch-meclianischer Arbeiten (Herstellung von Kronen, Brücken und Ge

bissen) zahntechnische Laboranten beschäftigen. 

(2) Die Tätigkeit der zahntechnischen Laboranten ist eine unselbständige und darf von Zahn

ärzten )IIld Dentisten nur innerhalb ihrer Betriebsstätte und auf ihren eigenen Bedarf beschränkt in 

Anspruch genommen werden. 

Aufrec:bterhaJtung erworbener Rechte 

§ 10. (1) Die einem Dentisten erteilte Niederlassungsgenehmigung ist ein persönliches Reclit, 

das mit dem Tode des Bereclitigten erlischt. 

(2) Die Reclite der Witwen, welche sich auf die vor dem Inkrafttreten des Zahntechnikerge

setzes in Geltung gestandenen gewerbereclitlichen Bestimmungen gründen, bleiben unberührt. Doch ist 

zur Ausübung der Befugnis ein den Erfordernissen der §§ 3 und 4 entsprecliender Stellvertreter zu 

bestellen. Für die Bestellung des Stellvertreters gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 sinngemäß. 

Zurilcldegung der Berechtigung 

§ lOa. Ein Dentist kann jederzeit die Bereclitigung zur selbständigen Berufsausübung zurück

legen. Die Zurüddegung ist dem Landeshauptmann schriftlich anzuzueigen; sie wird im Zeitpunkte 

des Einlangeus der Anzeige beim Landeshauptmann wirksam. Der Landeshauptmann hat von der 

Zurucklegung die österreichische Dentistenkammer zu verständigen. 

-6-

Hilfspersonen 

§ 8. Zur Mithilfe kann sich ein Dentist im Rahmen der Berufsausübung Hilfspersonen bedienen, wenn 

diese nach seinen genauen Anordnungen und unter seiner ständiger Aufsicht handeln. 

Erlöschen der Niederlassungsgenehmigung 

§ 9. Die einem Dentisten erteilte Niederlassungsgenehmigung ist ein persönliches Reclit, das mit 

dem Tode des Bereclitigten erlischt 

ZurickJegung der Berechtigung 

§ 10. Ein Dentist kann jederzeit die Bereclitigung zur selbständigen Berufsausübung zurück

legen. Die Zurucklegung ist dem Landeshauptmann schriftlich anzuzueigen; sie wird im Zeitpunkte 

des Einlangeus der Anzeige beim Landeshauptmann wirksam. Der Landeshauptmann hat von der 

Zurücklegung die Österreichische Dentistenkammer zu verständigen. 
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Zurücknahme der Berechtigung 

§ 11. (1) Der Landeshautpmann hat die Befugnis zur Ausübung der Zahntechnik oder die Ge
nehmigung zur Niederlassung als Dentist zuriichunehmen und den fiber die Anerkennung als Dentist 
ausgestellten Ausweis einzuziehen, wenn der Dentist den Voraussetzungen, unter denen die Nieder
lassungsbewilligung erteilt oder die Befugnis zur Ausübung der Zahntechnik verliehen worden ist, 
nicht mehr entspricht 

(2) Der Landeshautpmann kann die Befugnis zur Ausübung der Zahntechnik oder die Ge
nehmigung zur Niederlassung als Dentist zurilc.knehmen, wenn der Dentist nicht mehr fiber eine den 
Anforderungen des § 1 Abs. 3 entsprechende Betriebsstätte verfügt. Desgleichen kann vorn Landes
hauptmann mit der Zurücknahme der Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung vorgegangen 
werden, wenn mit dem Betrieb der Dentistenpraxis nicht binnen längstens sechs Monaten nach 
rechtskräftiger &teilung der Niederlassungsgenehmigung begonnen oder der Betrieb ebenso lange Zeit 
ausgesetzt wird. 

Ausbildung der Dentisten 

§ 13. (1) Die Ausbildung der Dentisten und der zahntechnischen Laboranten wird durch ein 
eigenes Bundesgesetz geregelt. 

(2) Bis zur Erlassung des in Abs. 1 angeführten Bundesgesetzes bleiben die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes für die Ausbildung von Dentisten erlassenen Vorschriften mit der Maßgabe in 
Geltung, daß 

a) die Dentistenassistentenprüfung in Hinkunft als Technikerassistentenprüfung zu bezeichnen 

ist, 
b) Personen, die die unter lit. a angeführte Prüfung mit Erfolg abgelegt haben, nunmehr als 

Technikerassistenten und 
c) Personen, die die staatliche Dentistenprüfung mit Erfolg abgelegt haben, als Dentistenassi

stenten zu bezeichnen sind. 

§ 14. (1) Die vor dem 1. Jänner 1948 zur Erlemung des Dentistenberufes abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge bleiben in Kraft. Auf solche Verträge finden die Bestimmungen der §§ 99b Abs. 
1 bis 4, 100 Abs. 1 bis 4, 101, 103 und 104 Abs. 6 der Gewerbeordnung sinngemäß Anwendung. Im 

übrigen sind diese Verträge nach ·den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches über 
den Dienstvertrag zu beurteilen. 

(2) Innerhalb der ersten drei Monate nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes können 
diese Verträge seitens der Dentistenpraktikanten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. 

§ 15. Abgesehen von den in Ausbildung stehenden Personen (§ 13) finden auch auf das 
Dienstverhältnis von Personen, welche von den zur zahnärztlichen Praxis berechtigten Ärzten und 
Dentisten mit Niederlassungsgenehmigung zur Leistung dentistischer Arbeiten angestellt sind, die 
Bestimmungen des Angestelltengesetzes vom 11. Mai 1921, B. G. BI. Nr. 292, Anwendung. 

-7-

Zurücknahme der Berechtigung 

§ 11. (1) Der Landeshautpmann hat die Genehmigung zur Niederlassung als Dentist zurück
zunehmen und den über die Anerkennung als Dentist ausgestellten Ausweis einzuziehen, wenn der 
Dentist den Voraussetzungen, unter denen die Niederlassungsbewilligung erteilt wurde, nicht mehr 
entspricht. 

(2) Der Landeshautpmann hat die Genehmigung zur Niederlassung als Dentist zurückzuneh
men, wenn der Dentist nicht mehr über eine den Anforderungen des § 1 Abs. 3 entsprechende Be
triebsstätte verfügt. Desgleichen hat der Landeshauptmann mit der Zurücknahme der Berechtigung zur 

selbständigen Berufsausübung vorzugehen, wenn mit dem Betrieb der Dentistenpraxis nicht binnen 
längstens sechs Monaten nach rechtskräftiger &teilung der Niederlassungsgenehmigung begonnen 
oder der Betrieb ebenso lange Zeit ausgesetzt wird. 

§§ 13 bis 15 entfallen. 
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§ 35. Übertretungen der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der aufgrund derselben er
gangenen Verordnungen werden, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit strengeren Strafen bedroht wird, als Verwaltungsübertretungen VOll der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 5000 S oder mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 

- 8 -

§ 35. (1) Wer 
1. berufsmäßig eine unter dieses Bundesgesetz fallende Tätigkeit ausübt, ohne hiezu be

rechtigt zu sein, oder jemanden, der hiezu nicht berechtigt ist, zu einer derartigen Tätigkeit 

heranzieht oder 

2 eine Tätigkeit unter einer der in diesem Bundesgesetz festgelegten Berufs- oder Aus

bildungsbezeichnung (§ 6) ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein, oder 

3. einer oder mehreren in § 6 Abs. 3 bis 6 und § 16 enthaltenen Anordnungen oder Ver

boten zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 

Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 368. (1) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Ge

schlechter. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 

sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 38a. Die § 1 Abs. 1, §§ 3 bis 6, §§ 8 bis 10, § 11 Abs. 1 und 2, §§ 35 und 36a sowie der Ent

fall der §§ 5a, 7a und 13 bis 15 in der Fassung BGB!. I Nr. ··/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 
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